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Veräußerungsgeschäfte: Versteuerung einer privaten Vermögensverwaltung

Für die Zukunft Vorsorge zu treffen ist wichtig. Eine Möglichkeit hierzu stellt die Investition in Wert-
papiere (oder verwandte Anlageformen wie etwa Devisentermingeschäfte) dar. Denkbar sind 
sowohl Investitionen in langfristige als auch kurzfristige Anlagen. Man muss allerdings darauf 
achten, nicht unbemerkt in einen gewerblichen Handel hineinzurutschen. Das Finanzgericht Mün-
chen (FG) musste in einem solchen Fall entscheiden.
Die Kläger wurden im Streitjahr 2012 als Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Im 
selben Jahr handelte der Kläger bei mehreren Schweizer Banken mit Fremdwährungen und schloss 
Devisentermingeschäfte ab. Dabei veräußerte er im Rahmen eines Eröffnungsgeschäfts eine Wäh-
rung gegen eine zweite Fremdwährung auf einen festen Termin zu einem am Abschlusstag fest mit 
der Bank vereinbarten Terminkurs, ohne jeweils die veräußerte Fremdwährung zu besitzen. Diesem 
folgte zeitverzögert ein Gegengeschäft.
Insgesamt tätigte der Kläger im Streitjahr mehrere hundert dieser Geschäfte. Nach einer Außenprü-
fung und umfangreichem Schriftverkehr war das Finanzamt der Ansicht, es liege ein gewerblicher 
Wertpapierhandel vor.
Das FG sah allerdings keine gewerblichen Einkünfte, da unter anderem kein in kaufmännischer 
Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb vorlag. Die Mitbenutzung eines dem Steuerpflichtigen aus 
anderen Gründen ohnehin zur Verfügung stehenden Büros reiche dafür nicht aus. Auch sei der 
Kläger weder als gewerbsmäßiger Wertpapierhändler noch "bankähnlich" bzw. "bankentypisch" 
aufgetreten.
Trotz Unterschreitens der Jahresfrist lagen auch keine Veräußerungsgeschäfte vor. Denn laut Gesetz 
muss eine Anschaffung vor der Veräußerung erfolgen. Im Streitfall erfolgte aber eine Lieferung der 
jeweiligen Währungen am selben Stichtag. Insoweit bestand eine Regelungslücke, die sich der 
Kläger in zulässiger Weise zunutze gemacht hat. Diese Lücke wurde erst 2016 - also nach dem 
Streitjahr 2012 - geschlossen.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Insbesondere Investoren werden hierbei ein 
Augenmerk darauf legen, inwieweit die Grenze zwischen privater Vermögensverwaltung und 
gewerblicher Tätigkeit gezogen wird.
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NFT-Verkäufe als Steuerfalle: Vom Wallet zur Umsatzsteuer

Der Markt für nichtteilbare Kryptowerte, sogenannte Non-Fungible Token (NFT), wächst rasant, 
doch die steuerliche Behandlung bleibt komplex. Nun hat das Finanzgericht Niedersachsen (FG) mit 
einem Urteil erstmals Grundsätze zur umsatzsteuerlichen Behandlung des Handels mit NFT aufge-
stellt - mit erheblicher Tragweite für Anleger und Händler.
Im Besprechungsfall verkaufte ein deutscher Einzelunternehmer im Jahr 2021 NFT Collectibles über 
die internationale Handelsplattform OpenSea. Die Zahlungsabwicklung erfolgte über Smart Cont-
racts und Wallet-Adressen, ohne Angaben zu Sitz oder Steuerstatus der Käufer. Der Kläger argu-
mentierte, wegen der Anonymität liege kein klarer Leistungsaustausch vor. Alternativ habe die Fikti-
on einer Dienstleistungskommission zu gelten. Dann wäre die Plattform OpenSea als Vertragspart-
nerin anzusehen und der Leistungsort läge außerhalb Deutschlands. Das Finanzamt unterwarf 
jedoch sämtliche Umsätze dem Regelsteuersatz.
Das FG folgte der Argumentation des Klägers nur teilweise und stellte klar, dass NFT-Transaktionen 
keine Lieferungen, sondern sonstige Leistungen im Sinne von § 3 Abs. 9 Umsatzsteuergesetz 
darstellen, da es sich bei NFT nicht um körperliche Gegenstände, sondern um digitale Datenban-
keinträge handelt. Außerdem seien die Leistungsempfänger die Käufer selbst und nicht die Platt-
form, so dass die Fiktionsregelung einer Dienstleistungskommission keine Anwendung finde. Die 
Pseudonymisierung der Wallet-Adressen schütze dabei nicht vor einer steuerlichen Erfassung, son-
dern sie reiche aus, um eine steuerbare Leistung zu begründen.
Das FG bemängelte zudem, dass der Kläger seine Mitwirkungspflichten verletzt habe, da er nicht 
ausreichend nachgewiesen habe, wo die Käufer ansässig seien oder ob es sich um Unternehmer 
gehandelt habe. Mangels Nachweisen schätzte das FG, dass die Hälfte der Umsätze im Inland steu-
erpflichtig ist, während Steuerbefreiungen oder -ermäßigungen nicht greifen.

Hinweis: Wie das Urteil noch einmal bestätigt, ist der NFT-Handel nicht steuerfrei. Verkäufer 
müssen Nachweise zu Käuferstatus und -sitz erbringen, sonst gelten die Umsätze als im Inland steu-
erpflichtig. Auch pseudonymisierte Wallets schützen nicht. Händler sollten ausschließlich mit Platt-
formen arbeiten, die die erforderlichen steuerlich relevanten Informationen bereitstellen, und alle 
Nachweise sorgfältig dokumentieren. Eine frühzeitige und umfassende Auseinandersetzung mit den 
steuerlichen Pflichten reduziert das Risiko finanzieller Nachteile erheblich.
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Steuerfahndung: NRW wertet zweites großes Datenpaket zu Kryptogeschäften aus

Die nordrhein-westfälische Steuerfahndung geht weiter gegen Steuerhinterziehung bei Gewinnen 
aus Kryptowährungen vor. Dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nord-
rhein-Westfalen (LBF NRW) liegt nun erneut ein umfangreiches Datenpaket über den Handel mit 
Kryptowährungen aus dem gesamten Bundesgebiet zur Auswertung vor. Nach derzeitigem Kennt-
nisstand umfasst es insgesamt knapp 4.000 Steuerfälle. Die Daten werden von den Steuerfahndern 
aufbereitet und anschließend bundesweit zur weiteren steuerlichen Bearbeitung an die zuständigen 
Stellen verteilt. Die ersten Auswertungen zeigen, dass es hier nicht nur um Kleinstbeträge, sondern 
auch um erhebliche Summen geht, die beim Handel mit Kryptowährungen erzielt werden.
Die Fälle, die sich aus dem ersten im Jahr 2023 erfolgten Auskunftsersuchen für
Nordrhein-Westfalen ergeben hatten, wurden mittlerweile zu großen Teilen abschließend bearbeitet 
- mit einem bisherigen Mehrergebnis in hoher einstelliger Millionenhöhe. Die Aufarbeitung insbe-
sondere der ermittlungsintensiven Fälle ist aber noch nicht abgeschlossen, so dass im endgültigen 
Ergebnis eine deutlich höhere Summe erwartet wird.

Hinweis: Gewinne aus der Veräußerung von Kryptowerten im Privatvermögen wie bspw. Bitcoin 
und Ether sind innerhalb der einjährigen Veräußerungsfrist steuerpflichtig und in der Einkommen-
steuererklärung anzugeben. Auch Tätigkeiten wie Mining, Forging, Staking oder Lending im Zusam-
menhang mit Kryptowerten im Privatvermögen müssen dem Finanzamt (FA) erklärt werden. Wer 
entsprechende Gewinne bislang dem Fiskus verschwiegen hat, sollte zusammen mit seinem steuer-
lichen Berater die Möglichkeit prüfen, eine strafbefreiende Selbstanzeige beim FA einzureichen.
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